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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1994

Norm

StGB §146 A1

StGB §146 A6

Rechtssatz

Der bloße Umstand, daß ein Zedent vertragswidrig zum Nachteil des Zessionars gegenüber dem (nicht verständigten)

Kaufpreisschuldner über die abgetretene Kaufpreisforderung disponiert, stellt mangels Irreführung über einen für die

Rechtsposition des Kaufpreisschuldners maßgeblichen Punkt keine betrügerische Täuschung dar.
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